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Informationen über das Anlagegeschäft der Bank in Zuzwil AG 
Dieser Text gilt sinngemäss für weibliche und eine Mehrzahl von Personen. Ausgabe September 2023 

 

1. Informationen über die Bank 

1.1. Name und Adresse 

Name Bank in Zuzwil AG 

Adresse Mitteldorfstrasse 48 

PLZ / Ort 9524 Zuzwil SG 

Telefon 071 944 15 51 

E-Mail info@bankbiz.ch  

Internet-

seite 

https://www.bankbiz.ch/  

Clearing-Nr. 6964 

Swift-Nr. RBABCH22964 

HReg-Nr. CHE-107.132.850 

MwSt.-Nr. CHE-107.132.850 MWST 

1.2. Tätigkeitsfeld 

Die Bank in Zuzwil AG (im Nachfolgenden «Bank» genannt) ist 
eine Regionalbank mit Sitz in Zuzwil SG. Sie bietet Dienstleis-
tungen in den Bereichen Zahlen, Sparen, Vorsorge, Finanzie-
rung, Anlegen etc. an. 

1.3. Aufsichtsstatus und zuständige Behörde 

Die Bank besitzt eine Bewilligung gemäss Artikel 3 des Bundes-
gesetzes über die Banken und Sparkassen, welche ihr die zu-
ständige Aufsichtsbehörde – die Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern – erteilt hat.  

2. Kundensegmentierung 

Die Bank stuft unter dem Finanzdienstleistungsgesetz 
(FIDLEG) alle ihre Kunden als Privatkunden ein. Die Bank ver-
folgt hierbei den Grundsatz, dem Kunden das höchstmögliche 
Schutzniveau zukommen zu lassen. 

3. Einbezug von Nachhaltigkeit und ESG-Präferenzen bei 
der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung 

Bei der Anlageberatung sowie bei der Vermögensverwaltung 
erhebt die Bank vom Kunden Angaben über seine ESG-Präfe-
renzen, um abzuklären, welche Kriterien bezüglich Umwelt, 
Soziales und Governance (ESG) der Kunde an die Finanz-
dienstleistung stellt. 

Die Bank unterscheidet dabei zwischen "neutral" ("unwichtig") 
und "interessiert" ("wichtig"). Bei "neutralen" Kunden, sowie 
Kunden, die keine Angaben über ihre Präferenz abgeben, wer-
den keine ESG-Präferenzen berücksichtigt und die Bank kann 
sowohl Anlagen mit wie auch solche ohne Berücksichtigung 
von ESG-Kriterien bei der Anlageberatung empfehlen bzw. bei 
der Vermögensverwaltung einsetzen.  

Sollten der Bank aufgrund von Kundenwünschen oder sonsti-
gen Angaben des Kunden keine angemessenen Finanzdienst-
leistungen respektive Finanzinstrumente zur Verfügung ste-
hen, werden die interessierten Kunden entsprechend infor-
miert.  

 

 

4. Informationen über die von der Bank angebotenen Fi-
nanzdienstleistungen 

4.1. Execution Only 

4.1.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Fi-
nanzdienstleistung 

Als Execution Only gelten sämtliche Finanzdienstleistungen, 
die sich auf die reine Ausführung oder Übermittlung von Kun-
denaufträgen ohne jegliche Beratung oder Verwaltung durch 
die Bank beziehen. Die Bank kauft oder verkauft Finanzinstru-
mente im Namen und auf Rechnung ihres Kunden. Bei Execut-
ion Only werden Aufträge ausschliesslich durch den Kunden 
veranlasst. Die Bank prüft nicht, inwiefern die fragliche Trans-
aktion den Kenntnissen und Erfahrungen (Angemessenheit) so-
wie den finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen des Kun-
den (Eignung) entspricht. Im Zusammenhang mit der zukünfti-
gen Auftragserteilung durch den Kunden wird die Bank nicht 
erneut darauf hinweisen, dass keine Angemessenheits- und 
Eignungsprüfung durchgeführt wird. 

4.1.2. Rechte und Pflichten 

Bei Execution Only hat der Kunde das Recht, Aufträge zum 
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten im Rahmen des  

 

berücksichtigten Marktangebots zu erteilen. Die Bank hat die 
Pflicht, erteilte Aufträge mit der gleichen Sorgfalt auszufüh-
ren, die sie in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt.  

Die Bank informiert den Kunden unverzüglich über alle we-
sentlichen Umstände, welche die korrekte Bearbeitung des 
Auftrags beeinträchtigen könnten. Ferner informiert die Bank 
den Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, Bewer-
tung und Entwicklung des Execution Only Portfolios sowie 
über die mit den ausgeführten Aufträgen verbunden Kosten. 

4.1.3. Risiken 

Bei Execution Only entstehen grundsätzlich folgende Risiken, 
welche in der Risikosphäre des Kunden liegen und somit der 
Kunde trägt: 

• Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, dass die Fi-
nanzinstrumente im Kundendepot an Wert verlieren: 
Dieses Risiko, welches je nach Finanzinstrument unter-
schiedlich sein kann, trägt vollumfänglich der Kunde. Für 
die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die 
Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen. 

• Informationsrisiko seitens des Kunden bzw. das Risiko, 
dass der Kunde über zu wenig Informationen verfügt, um 
einen fundierten Anlageentscheid treffen zu können: Bei 
Execution Only trifft der Kunde Anlageentscheide ohne 
Zutun der Bank. Er benötigt dementsprechend Fachwissen, 
um die Finanzinstrumente zu verstehen, und Zeit, um sich 
mit den Finanzmärkten auseinandersetzen zu können. 
Sollte der Kunde nicht über die notwendigen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügen, entsteht für ihn das Risiko, 
dass er in ein für ihn unangemessenes Finanzinstrument 
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investiert. Fehlendes oder mangelhaftes Finanzwissen 
könnte ferner dazu führen, dass der Kunde Anlageent-
scheide trifft, welche nicht seinen finanziellen Verhältnis-
sen und/oder Anlagezielen entsprechen.  

• Risiko hinsichtlich der Zeitabstimmung bei der Auf-
tragserteilung bzw. das Risiko, dass der Kunde für die 
Auftragserteilung einen schlechten Zeitpunkt wählt, wel-
cher zu Kursverlusten führt.  

• Risiko der mangelnden Überwachung bzw. das Risiko, 
dass der Kunde sein Execution Only Portfolio nicht oder 
unzureichend überwacht: Die Bank trifft zu keiner Zeit 
eine Überwachungs-, Warn- oder Aufklärungspflicht. 
Durch eine unzureichende Überwachung durch den Kun-
den können verschiedene Risiken, wie Klumpenrisiken, 
einhergehen. 

Ferner entstehen bei Execution Only Risiken, welche in der Ri-
sikosphäre der Bank liegen und die Bank gegenüber dem Kun-
den haftet. Die Bank hat geeignete Massnahmen getroffen, um 
diesen Risiken zu begegnen, insbesondere indem sie bei der Be-
arbeitung von Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und 
Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung beachtet. Fer-
ner stellt die Bank die bestmögliche Ausführung von Kunden-
aufträgen sicher. 

4.1.4. Berücksichtigtes Marktangebot 

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte 
Marktangebot umfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. 
Bei Execution Only stehen dem Kunden folgende Finanzin-
strumente zur Verfügung: 

• Beteiligungspapiere (z.B. Aktien) 

• Forderungspapiere (z.B. Anleihen) 

• Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Anlagefonds) 

• strukturierte Produkte 

4.2. Umfassende Anlageberatung 

4.2.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Fi-
nanzdienstleistung 

Im Rahmen der umfassenden Anlageberatung berät die Bank 
den Kunden hinsichtlich Transaktionen mit Finanzinstrumen-
ten unter Berücksichtigung des Beratungsportfolios. Zu die-
sem Zweck stellt die Bank sicher, dass die empfohlene Trans-
aktion den finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen (Eig-
nungsprüfung) sowie Bedürfnissen des Kunden bzw. der mit 
dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie entspricht. Der 
Kunde entscheidet daraufhin selber, inwiefern er der Empfeh-
lung der Bank Folge leisten möchte. 

4.2.2. Rechte und Pflichten 

Bei der umfassenden Beratung hat der Kunde das Recht auf 
für ihn geeignete persönliche Anlageempfehlungen. Die um-
fassende Anlageberatung erfolgt gemäss den separaten ver-
traglichen Bestimmungen in Bezug auf Finanzinstrumente im 
Rahmen des berücksichtigten Marktangebots. Dabei berät die 
Bank den Kunden nach bestem Wissen und Gewissen und mit 
der gleichen Sorgfalt, die sie in ihren eigenen Angelegenhei-
ten anzuwenden pflegt.  

Sofern schriftlich vereinbart, prüft die Bank regelmässig, ob 
die Strukturierung des Beratungsportfolios für eine umfas-
sende Anlageberatung der vereinbarten Anlagestrategie ent-
spricht. Wird festgestellt, dass eine Abweichung von der ver-
einbarten prozentualen Strukturierung besteht, empfiehlt die 
Bank dem Kunden eine korrigierende Massnahme.  

Die Bank informiert den Kunden unverzüglich über alle we-
sentlichen Schwierigkeiten, welche die korrekte Bearbeitung 
des Auftrags beeinträchtigen könnten. Ferner informiert die 
Bank den Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, 
Bewertung und Entwicklung des Beratungsportfolios sowie 
über die mit ausgeführten Aufträgen verbunden Kosten. 

4.2.3. Risiken 

Bei der umfassenden Anlageberatung entstehen grundsätzlich 
folgende Risiken, welche in der Risikosphäre des Kunden lie-
gen und somit der Kunde trägt: 

▪ Risiko der gewählten Anlagestrategie: Aus der vereinbar-
ten Anlagestrategie, welche auf dem erstellten Risikoprofil 
basiert, können sich unterschiedliche Risiken ergeben (vgl. 
nachfolgend). Der Kunde trägt diese Risiken vollumfäng-
lich. Eine Darstellung der Risiken und eine entsprechende 
Risikoaufklärung erfolgen vor der Vereinbarung der Anla-
gestrategie.  

▪ Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, dass die Finan-
zinstrumente im Beratungsportfolio an Wert verlieren: 
Dieses Risiko, welches je nach Finanzinstrument unter-
schiedlich sein kann, trägt der Kunde vollumfänglich. Für 
die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die 
Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen. 

▪ Informationsrisiko seitens der Bank bzw. das Risiko, dass 
die Bank über zu wenig Informationen verfügt, um eine 
geeignete Empfehlung aussprechen zu können: Bei der 
umfassenden Anlageberatung berücksichtigt die Bank die 
finanziellen Verhältnisse und Anlageziele (Eignungsprü-
fung) sowie die Bedürfnisse des Kunden. Sollte der Kunde 
der Bank unzureichende oder unzutreffende Angaben zu 
seinen finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen oder Be-
dürfnissen machen, besteht das Risiko, dass ihn die Bank 
nicht geeignet beraten kann. 

▪ Informationsrisiko seitens des Kunden bzw. das Risiko, 
dass der Kunde über zu wenig Informationen verfügt, um 
einen fundierten Anlageentscheid treffen zu können: Auch 
wenn die Bank das Kundenportfolio bei der umfassenden 
Anlageberatung berücksichtigt, trifft der Kunde die Anla-
geentscheide. Der Kunde benötigt dementsprechend Fach-
wissen, um die Finanzinstrumente zu verstehen. Somit 
entsteht das Risiko für den Kunden, dass er aufgrund feh-
lendem oder mangelhaftem Finanzwissen für ihn geeig-
nete Anlageempfehlungen nicht Folge leistet. 

▪ Risiko hinsichtlich der Zeitabstimmung bei der Auf-
tragserteilung bzw. das Risiko, dass der Kunde im Nach-
gang einer Beratung einen Kauf- oder Verkaufsauftrag zu 
spät erteilt, was zu Kursverlusten führen kann: Die von der 
Bank abgegebenen Empfehlungen beruhen auf den zum 
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Zeitpunkt der Beratung zur Verfügung stehenden Marktda-
ten und sind aufgrund der Marktabhängigkeit nur für ei-
nen kurzen Zeitraum gültig. 

▪ Risiko einer mangelnden Überwachung bzw. das Risiko, 
dass der Kunde sein Beratungsportfolio nicht oder unzu-
reichend überwacht: Vor der Aussprache einer Anlageemp-
fehlung überprüft die Bank die Zusammensetzung des Be-
ratungsportfolios. Ausserhalb der Beratung trifft die Bank - 
sofern nicht anders schriftlich vereinbart - zu keiner Zeit 
eine Überwachungspflicht hinsichtlich der Strukturierung 
des Beratungsportfolios. Durch eine unzureichende Über-
wachung durch den Kunden können verschiedene Risiken, 
wie Klumpenrisiken, einhergehen. 

▪ Risiko als qualifizierter Anleger bei kollektiven Kapital-
anlagen: Kunden, welche umfassende Anlageberatung in 
Anspruch nehmen, gelten als qualifizierte Anleger im 
Sinne des Kollektivanlagengesetzes. Qualifizierte Anleger 
haben Zugang zu Formen von kollektiven Kapitalanlagen, 
welche ausschliesslich ihnen offenstehen. Dieser Status er-
möglicht die Berücksichtigung einer breiteren Palette von 
Finanzinstrumenten in der Gestaltung des Kundenportfo-
lios. Kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger 
können von regulatorischen Anforderungen befreit sein. 
Solche Finanzinstrumente unterliegen somit nicht oder 
nur teilweise den schweizerischen Vorschriften. Daraus 
können Risiken insbesondere aufgrund der Liquidität, der 
Anlagestrategie oder der Transparenz entstehen. Detail-
lierte Informationen zum Risikoprofil einer bestimmten 
kollektiven Kapitalanlage können den konstituierenden 
Dokumenten des Finanzinstruments sowie gegebenenfalls 
dem Basisinformationsblatt und dem Prospekt entnom-
men werden. 

Ferner entstehen bei der umfassenden Anlageberatung Risi-
ken, welche in der Risikosphäre der Bank liegen und die Bank 
gegenüber dem Kunden haftet. Die Bank hat geeignete Mass-
nahmen getroffen, um diesen Risiken zu begegnen, insbeson-
dere indem sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen den 
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleich-
behandlung beachtet. Ferner stellt die Bank die bestmögliche 
Ausführung von Kundenaufträgen sicher. 

4.2.4. Berücksichtigtes Marktangebot 

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte 
Marktangebot umfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. 
Im Rahmen der umfassenden Anlageberatung stehen dem 
Kunden abhängig vom gewählten Produkt folgende Finanzin-
strumente zur Verfügung: 

• Beteiligungspapiere (z.B. Aktien) 

• Forderungspapiere (z.B. Anleihen) 

• Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Anlagefonds) 

• strukturierte Produkte 

 

 

 

 

 

4.3. Vermögensverwaltung 

4.3.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der Fi-
nanzdienstleistung 

Unter Vermögensverwaltung wird die Verwaltung von Vermö-
gen verstanden, welches der Kunde bei der Bank zur Verwal-
tung in seinem Namen, auf seine Rechnung und Gefahr hin-
terlegt. Die Bank führt Transaktionen nach eigenem, freiem 
Ermessen und ohne Rücksprache mit dem Kunden durch. 
Hierbei stellt die Bank sicher, dass die ausgeführte Transaktion 
den finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen des Kunden 
bzw. der mit dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie ent-
sprechen und sorgt dafür, dass die Portfoliostrukturierung für 
den Kunden geeignet ist. 

4.3.2. Rechte und Pflichten 

Bei der Vermögensverwaltung hat der Kunde das Recht auf 
Verwaltung der Vermögenswerte in seinem Verwaltungsport-
folio. Dabei wählt die Bank die in das Verwaltungsportfolio 
aufzunehmenden Anlagen im Rahmen des berücksichtigten 
Marktangebots mit gehöriger Sorgfalt aus. Die Bank gewähr-
leistet eine angemessene Risikoverteilung, soweit es die Anla-
gestrategie erlaubt. Sie überwacht das von ihr verwaltete Ver-
mögen regelmässig und stellt sicher, dass die Anlagen mit der 
im Anlageprofil vereinbarten Anlagestrategie übereinstimmen 
und für den Kunden geeignet sind. 

Die Bank informiert den Kunden regelmässig über die Zusam-
mensetzung, Bewertung und Entwicklung des Verwaltungs-
portfolios sowie über die mit ausgeführten Aufträgen verbun-
den Kosten. 

4.3.3. Risiken 

Bei der Vermögensverwaltung entstehen grundsätzlich fol-
gende Risiken, welche in der Risikosphäre des Kunden liegen 
und somit der Kunde trägt: 

• Risiko der gewählten Anlagestrategie: Aus der vereinbar-
ten Anlagestrategie, welche auf dem erstellten Risikoprofil 
basiert, können sich unterschiedliche Risiken ergeben (vgl. 
nachfolgend). Der Kunde trägt diese Risiken vollumfäng-
lich. Eine Darstellung der Risiken und eine entsprechende 
Risikoaufklärung erfolgen vor der Vereinbarung der Anla-
gestrategie.  

• Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, dass die Finan-
zinstrumente im Verwaltungsdepot an Wert verlieren: Die-
ses Risiko, welches je nach Finanzinstrument unterschied-
lich sein kann, trägt der Kunde vollumfänglich. Für die Ri-
siken der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die Bro-
schüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der 
Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen. 

• Informationsrisiko seitens der Bank bzw. das Risiko, dass 
die Bank über zu wenig Informationen verfügt, um einen 
fundierten Anlageentscheid treffen zu können: Bei der 
Vermögensverwaltung berücksichtigt die Bank die finanzi-
ellen Verhältnisse und Anlageziele des Kunden (Eignungs-
prüfung). Sollte der Kunde der Bank unzureichende oder 
unzutreffende Angaben zu seinen finanziellen Verhältnis-
sen und/oder Anlagezielen machen, besteht das Risiko, 
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dass die Bank keine für den Kunden geeigneten Anlage-
entscheide treffen kann. 

• Risiko als qualifizierter Anleger bei kollektiven Kapital-
anlagen: Kunden, welche Vermögensverwaltung in An-
spruch nehmen, gelten als qualifizierte Anleger im Sinne 
des Kollektivanlagengesetzes. Qualifizierte Anleger haben 
Zugang zu Formen von kollektiven Kapitalanlagen, welche 
ausschliesslich ihnen offenstehen. Dieser Status ermög-
licht die Berücksichtigung einer breiteren Palette von Fi-
nanzinstrumenten in der Gestaltung des Kundenportfolios. 
Kollektive Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger können 
von regulatorischen Anforderungen befreit sein. Solche Fi-
nanzinstrumente unterliegen somit nicht oder nur teil-
weise den schweizerischen Vorschriften. Daraus können 
Risiken insbesondere aufgrund der Liquidität, der Anlage-
strategie oder der Transparenz entstehen. Detaillierte In-
formationen zum Risikoprofil einer bestimmten kol-
lektiven Kapitalanlage können den konstituierenden Do-
kumenten des Finanzinstruments sowie gegebenenfalls 
dem Basisinformationsblatt und dem Prospekt entnom-
men werden. 

Ferner entstehen bei der Vermögensverwaltung Risiken, wel-
che in der Risikosphäre der Bank liegen und die Bank gegen-
über dem Kunden haftet. Die Bank hat geeignete Massnah-
men getroffen, um diesen Risiken zu begegnen, insbesondere 
indem sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen den 
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der Gleich-
behandlung beachtet. Ferner stellt die Bank die bestmögliche 
Ausführung von Kundenaufträgen sicher. 

4.3.4. Berücksichtigtes Marktangebot 

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte 
Marktangebot erfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. 
Im Rahmen der Vermögensverwaltung stehen dem Kunden 
abhängig vom gewählten Produkt folgende Finanzinstru-
mente zur Verfügung: 

• Beteiligungspapiere (z.B. Aktien) 

• Forderungspapiere (z.B. Anleihen) 

• Anteile an kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Anlagefonds) 

• strukturierte Produkte 

• Derivate 

5. Umgang mit Interessenkonflikten 

5.1. Im Allgemeinen 

Um Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden, dass 
sich diese zum Nachteil des Kunden auswirken, hat die Bank 
interne Weisungen erlassen und organisatorische Vorkehrun-
gen getroffen: 

5.2. Entschädigungen durch und an Dritte im Besonderen 

Im Rahmen der Erbringung von Finanzdienstleistungen nimmt 
die Bank Entschädigungen von Dritten entgegen. Mittels Ver-
trag / separater Erklärung klärt die Bank ihre Kunden über die 
Art, den Umfang, die Berechnungsparameter und die Band-
breiten von Entschädigungen von Dritten, welche der Bank bei 
der Erbringung der Finanzdienstleistung zufliessen können, 
auf. Der Kunde verzichtet auf die Entschädigung durch Dritte 

und die Bank behält diese ein. Die Bank hat entsprechende in-
terne Massnahmen getroffen, um daraus entstehende Interes-
senkonflikte zu vermeiden. 

5.3. Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu möglichen Interessenkonflikten im 
Zusammenhang mit den Dienstleistungen, welche die Bank 
erbringt, und die zum Schutz des Kunden ergriffenen Vorkeh-
rungen stellt Ihnen gerne Ihr Kundenberater auf Ihren Wunsch 
zur Verfügung. 

6. Ombudsstelle 

Ihre Zufriedenheit ist unser Anliegen. Sollte die Bank dennoch 
einen Rechtsanspruch Ihrerseits zurückgewiesen haben, kön-
nen Sie ein Vermittlungsverfahren durch die Ombudsstelle 
einleiten. Diesfalls wenden Sie sich bitte an:  

Name Schweizerischer Bankenombudsman 

Adresse Bahnhofplatz 9, Postfach 

PLZ / Ort CH-8021 Zürich 

Telefon +41 43 266 14 14  

Telefax +41 43 266 14 15 

Internet-

seite 

http://www.bankingombudsman.ch/ 
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